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Name 

Herrn Durchwahl 

Andreas Fritz Aktenzeichen 53.1 

Gründelbuchweg 1 (Bitte bei Antwort angeben) 

88673 Buchheim 

3% Auskunftsersuchen „Bronner Wehr“ in Fridingen, 

Ihre Email vom 17.09.2022 

Sehr geehrter Herr Fritz, 

in Ihrem Auskunftsersuchen bitten Sie um Gutachterberichte, Stellungnahmen und 

Schriftverkehr den die Stadt Fridingen und die Gemeinde Buchheim mit dem Landesbetrieb in 

Bezug auf das Vorhaben, Abbau Bronner Wehr, getätigt hat. 

Die Planungen und Gutachten, incl. artenschutzrechtliche Prüfungen, FFH-Prüfungen, 

wurden von den Kommunen Buchheim und Fridingen im Internet eingestellt und können dort 

heruntergeladen werden. Stellungnahmen zum Verfahren gehen ausschließlich bei der 

Genehmigungsbehörde ein und liegen uns daher nicht vor. Ebenso liegt uns kein 

Schriftverkehr anderer Landesbehörden mit den o.g. Kommunen vor. 

Die übrigen gewünschten Unterlagen können Sie unter dem beigefügten Link bis zum 

14.11.2022 abrufen. 

https://cloud.landbw.de/index.php/s/DPmMY77dLQ2RKYHY 
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Die Unterlagen wurden entsprechend der Datenschutzbestimmungen durchgesehen und an 

den entsprechenden Stellen geschwärzt. Um den Arbeitsaufwand und damit eventuelle 

Gebühren zu begrenzen, haben wir einige Unterlagen (Angebote, Gutachten, Rechnungen) 

aktuell nicht beigelegt. Aus den bereitgestellten Mails ist jedoch ersichtlich, welche Anhänge 

ursprünglich vorhanden waren. Weitere gewünschte Unterlagen bitten wir zu konkretisieren 

und würden hier entsprechend prüfen und nachliefern. Diese Präzisierung Ihres Antrags 

bitten wir innerhalb eines Monats ab Zugang dieses Auskunftsschreibens uns zu übermitteln. 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Regierungspräsidium Freiburg, Bissierstraße 7, 79114 Freiburg, erhoben werden. 

  

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf unserer Internetseite unter 

Datenschutzerklärung zur Verwaltungstätigkeit der Regierungspräsidien 

Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform versandt.


